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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Aceh

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des jüngsten Aufrufs des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kofi Annan, 
die Provinz Aceh für Menschenrechtsorganisationen und humanitäre Hilfsorganisationen zu 
öffnen,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage in Indonesien, insbesondere seine 
Entschließung vom 5. Juni 2003 zur Lage in Indonesien, insbesondere in der Provinz Aceh,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2000 über die Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Entwicklung engerer 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Indonesien,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung der EU, Japans und der USA, die am 6. November 
2003 nach dem Beschluss Djakartas abgegeben wurde, das Kriegsrecht in Aceh um weitere 
sechs Monate zu verlängern,

A. in der Erwägung, dass die indonesische Regierung das Kriegsrecht in der Provinz Aceh um 
weitere sechs Monate verlängert hat,

B. in der Erwägung, dass die Provinz für nationale und internationale Vertreter der humanitären 
Hilfe und der Menschenrechte, die Presse und Rechtsbeobachter effektiv gesperrt ist,

C. tief besorgt über die Tatsache, dass Hunderte von Kämpfern und Zivilisten ums Leben 
kamen, seit das harte Durchgreifen im Mai erfolgte,

D. unter Hinweis darauf, dass gemäß dem Präsidentendekret Nr. 28/2003 ein demokratischer 
Anhörungsprozess mit dem Abgeordnetenhaus (DPR) und eine sachgemäße Beurteilung der 
Verlängerung des Kriegsrechts am 19. November hätten vorangehen müssen,

E. unter Hinweis darauf, dass das indonesische Militär- und Polizeipersonal in Aceh auf 
45 000 Mann geschätzt wird, während sich die Anzahl der Rebellen auf 5 000 beläuft, von 
denen gemäß offiziellen Angaben 2 000 während der vergangenen sechs Monate getötet, 
verwundet oder gefangengenommen wurden,

F. unter Hinweis darauf, dass GAM-Unterhändler, die nach den gescheiterten 
Friedensgesprächen im Mai 2003 verhaftet wurden, unter der Anklage des Terrorismus und 
der Rebellion vom Gericht für schuldig befunden und zu Haftstrafen von elf bis fünfzehn 
Jahren verurteilt wurden, wobei gegen einen gefangengenommenen GAM-Führer am 
5. November die Todesstrafe beantragt wurde,

G. in der Erwägung, dass Soldaten, die der Folter für schuldig befunden wurden, nur zu 
geringfügigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden, 
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H. unter Hinweis darauf, dass etwa 12 000 Zivilisten aus Aceh während des 26-jährigen Kriegs 
ums Leben kamen und dass das Abkommen über die Einstellung der Feindseligkeiten 
(COHA), das am 9. Dezember 2002 zwischen der Bewegung Freies Aceh (GAM) und der 
Regierung Indonesiens unterzeichnet wurde, ein Versuch war, die Provinz zu befrieden,

I. unter Hinweis darauf, dass die ersten sechs Monate der erneuten Militärkampagne in Aceh 
die Ernährungs- und Gesundheitssicherheit der Einheimischen gestört, zur Zerstörung der 
Infrastruktur und von mindestens 600 Schulen und dazu geführt haben, dass Zehntausende 
freiwillig oder gewaltsam intern vertrieben wurden und keine Hilfe erhalten, die diesen 
Namen verdient,

J. unter Hinweis darauf, dass die Verteilung von humanitärer Hilfe durch das Militär nach 
internationalen Normen nicht akzeptabel ist,

K. in der Erwägung, dass nach Angaben des Gouverneurs von Nanggroe Aceh Darussalam, 
Abdullah Puteh, Arbeitslosigkeit und Armut alarmierende Ausmaße angenommen haben,

L. in der Erwägung, dass die Zerschlagung der Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, Nationale Menschenrechtskommission), die mit der Ausbildung von Personen für 
die Überwachung der Menschenrechte in Banda Aceh tätig war, am 20. Oktober durch die 
Polizei die Schwierigkeiten illustriert, mit denen Menschenrechtsaktivisten in der Provinz 
konfrontiert werden,

M. unter Hinweis auf den Beschluss der Kommission, Indonesien eine Beihilfe von 
8,5 Millionen Euro zu gewähren, um den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau des 
Landes zu unterstützen,

1. ist zutiefst besorgt über die Verlängerung des Kriegsrechts und der militärischen Operationen 
in Aceh sowie die anhaltende Gewalt, einschließlich bewaffnete Auseinandersetzungen, 
Entführungen, Morde und andere Gewaltakte, insbesondere außerhalb der großen Städte von 
Aceh;

2. fordert die indonesische Regierung auf, die Offensive zu beenden und die Gespräche mit der 
Freien Bewegung Aceh wiederaufzunehmen und die Zivilgesellschaft – und insbesondere die 
Frauen von Aceh – an ihrem Dialog und am Friedensprozess vollständig zu beteiligen;

3. äußert sich besorgt über den Überfall von Militär und Polizei vom 19. Oktober 2003 in der 
Provinz Aceh auf ein Trainingsprogramm zur Überwachung der Menschenrechte, das von 
einem Regierungsorgan, der Nationalen Menschenrechtskommission (Komnas Ham) 
organisiert wird;

4. fordert den Rat und die Kommission auf, Indonesien zu helfen, um die Gespräche mit der 
GAM wiederaufzunehmen;

5. fordert die GAM auf der Grundlage des Genfer Übereinkommens auf, ihre Sache durch den 
demokratischen Prozess weiterzuverfolgen und ihre Waffen abzugeben, und fordert die 
indonesische Armee auf, sich zurückzuziehen;
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6. fordert die gewählten politischen Behörden auf, eine strenge Kontrolle der militärischen 
Aktivitäten in der Provinz vorzunehmen, insbesondere um die Einhaltung der internationalen 
Gesetze über den Schutz von Zivilpersonen zu überwachen;

7. fordert die indonesische Regierung auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu 
gewährleisten, dass die Normen des internationalen humanitären Rechts und der 
Menschenrechte während der Operationen der Sicherheitskräfte respektiert werden;

8. fordert die indonesische Regierung dringend auf, allen humanitären Organisationen, 
unabhängigen Menschenrechtsbeobachtern, diplomatischen Vertretern (einschließlich denen 
von der Tokio-Gruppe), Journalisten und anderen Parteien mit einem legitimen Interesse 
sofortigen und ungehinderten Zugang in ganz Aceh zu verschaffen;

9. fordert die Gol auf, den gesetzlich vorgesehenen Evaluierungsprozess transparent und 
verantwortungsbewusst durchzuführen, einschließlich der Legislativorgane, der Komnas 
Ham, politischer Parteien und der Menschenrechtsgemeinde, damit im Namen des 
Evaluierungsprozesses auch geprüft wird, ob das Kriegsrecht humanitäre Helfer in die Lage 
versetzt, den Opfern des Konflikts zu helfen und seine Auswirkungen auf die soziale Struktur 
von Aceh zu mildern;

10. fordert die indonesische Regierung auf, diejenigen, die für Menschenrechtsverletzungen in 
Aceh sowie in anderen Teilen des Landes verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen, 
ganz gleich ob sie von Zivilisten, Separatistengruppen, Milizen, paramilitärischen Gruppen 
oder vom Militär begangen wurden;

11. fordert die indonesische Regierung auf, UN-Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen, die beim Schutz von Zivilisten, insbesondere Vertriebenen, 
helfen können, Zugang zu verschaffen;

12. fordert die indonesische Regierung auf, UN-Beobachter die Provinz besuchen zu lassen, 
insbesondere den Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für Menschenrechtler, den 
UN-Sonderberichterstatter für außergerichtliche, summarische oder willkürliche 
Hinrichtungen, den UN-Sonderbeauftragten für intern Vertriebene und den UN-
Sonderberichterstatter für Folter;

13. fordert die indonesische Regierung auf zu gewährleisten, dass das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz umfassenden Zugang zu Häftlingen hat, die sich im Gewahrsam der 
Polizei und des Militärs befinden;

14. ersucht die indonesische Regierung, die humanitäre Hilfe direkt an die Bedürftigen liefern zu 
lassen, anstatt jegliche Hilfe über die Behörden zu leiten;

15. fordert die indonesischen Behörden auf, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten und 
bessere Kapazitäten bereitzustellen, um humanitäre Bedürfnisse zu befriedigen und für intern 
Vertriebene zu sorgen;
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16. appelliert an die indonesische Regierung, gemäß ihrer Verantwortung im Rahmen der UN-
Erklärung über Menschenrechtler vom 9. Dezember 1998, Überfälle auf humanitäre 
Organisationen und ihre Mitarbeiter zu verhindern und geeignete Maßnahmen gegen die an 
solchen Überfällen Beteiligten zu ergreifen;

17. fordert die indonesische Regierung auf, das Recht auf einen fairen Prozess und Zugang zur 
Verteidigung zu gewährleisten und die Justiz zu reformieren und zu stärken, damit das 
Gesetz Schutz vor Menschenrechtsverletzungen bieten kann;

18. fordert Religionsfreiheit und verurteilt die Einschränkung der Pressefreiheit unter dem 
Kriegsrecht;

19. fordert, dass die Kommission der indonesischen Regierung in ihren Bemühungen hilft, die 
UN-Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, die Empfehlungen des Komitees gegen Folter und die 
Empfehlungen des UN-Sonderberichterstatters über die Unabhängigkeit von Richtern und 
Rechtsanwälten umzusetzen;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, der Regierung 
und dem Parlament von Indonesien, dem Gouverneur und dem regionalen Abgeordnetenhaus 
(DPRD) von Aceh, der indonesischen Nationalen Menschenrechtskommission (Komnas 
HAM), den Ständigen Mitgliedern des Sekretariats der Vorbereitungskonferenz von Tokio zu 
Frieden und Wiederaufbau in Aceh, dem Henri-Dunant-Zentrum für humanitären Dialog, 
dem UNO-Generalsekretär, dem UN-Hochkommissar für Menschenrechte und dem 
Sekretariat von ASEAN zu übermitteln.


